
Anlage 8b 

zu § 33 Absatz 2 Nummer 2 BbgKWahlV 

 

 

Bescheinigung der Wählbarkeit für die Wahl 

der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des hauptamtlichen Bürgermeisters 

in der Gemeinde Niedergörsdorf 

 

am 23. August 2026 

 

Die Bewerberin oder der Bewerber 

 

Familienname:   

 

Vornamen:   

 

Beruf oder Tätigkeit:   

 

Tag der Geburt:   

 

Geburtsort:   

 

Staatsangehörigkeit:   

 

Anschrift 

Straße, Hausnummer:   

 

Postleitzahl, Wohnort:   

 

hat am Tag der Hauptwahl das 25. Lebensjahr vollendet, in der Bundesrepublik Deutschland ihren/seinen ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt und 

 ist Deutsche/r im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes 

oder 

 besitzt die Staatsangehörigkeit des Mitgliedstaats der Europäischen Union:   
(Name des Mitgliedstaats eintragen) 

 

Sie/Er wird am Tage der Hauptwahl die für sie/ihn maßgebliche Höchstaltersgrenze nicht überschreiten. *) 

Sie/Er ist nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen (§ 65 Abs. 4 und 5 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes). 

*) Gemäß § 65 Absatz 2 Nummer 2 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes können nur Personen zur Landrätin oder zum Landrat, zur 

hauptamtlichen (Ober-)Bürgermeisterin oder zum hauptamtlichen (Ober-)Bürgermeister gewählt werden, die am Tage der Hauptwahl noch 

nicht das 62. Lebensjahr vollendet haben. Diese Höchstaltersgrenze gilt jedoch nicht für die Beamten auf Zeit, deren Anstellungskörperschaft 

an dem oder binnen eines Jahres vor dem Tage der Hauptwahl im Zusammenhang mit der Gemeindeneubildung aufgelöst wird oder worden 

ist (§ 65 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes). 

 

 

 , den   
(Ort) (Datum) 

 

Die Wahlbehörde 
(Dienstsiegel) 

 

(Handschriftliche Unterschrift) 


